
Gefährdungsbeurteilung
Darstellung der Gefährdungen und getroffenen Schutzmaßnahmen

nach §§ 5, 6 ArbSchG, § 6 GefStoffV, § 4 BioStoffV, § 3 BetrSichV, § 3 ArbStättV, § 3
DGUV Vorschrift 1 (u.w.m.)

Arbeitsgruppe/
Abteilung

Straße,
Gebäude/
Räume

Übliche
Arbeitszeit:

6-20 Uhr (  ) 20-24 Uhr (  )
Mo- Fr (  ) Sa (   )

Beschreibung des Arbeitsbereichs und der Tätigkeiten als Freitext

Ggf. Fortsetzung auf nächster Seite

Diese Gefährdungsbeurteilung wurde sorgfältig durchgeführt.

Bisherige Dokumentation vom: ___________________

Aktuelle Dokumentation vom: ___________________

______________________________________________________________
(Name und Unterschrift der verantwortlichen Person nach §13 ArbSchG)

Philipps-Universität Marburg
Der Präsident

Fachbereich/ fachbereichsfr. Einrichtung)

Anzahl der Personen in diesem
Ermittlungsbereich:


	Gefährdungsbeurteilung

